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Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr'
und Landesentwicklunp

Hessisches Minislenum für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwickiung, Postfach 3 l 29, 65021 Wiesbaden

Regierungspräsidien
Darmstadt, Gießen, Kasse]
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Landräte in Hessen
- Straßenverkehrsbehörden -
mit Nebenabdruck für die
Kreisausschiisse
- Bauämter -

Oberbürgermeister in Hessen
- Straßenverkehrsbehörden -
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T. '''. ^-;, ^<. ".; '(^uc^ü. uuM-icii. rur Gje Fvlagistrate
- Bauämter -

Bürgermeister in Hessen
- Straßenverkehrsbehörden -
mit Nebenabdruck für die Magistrate
bzw. Gemeindevorstände
- Bauämter -

Hessisches Landesamt
für Straßen- und Verkehrswesen
Wilhelmstraße 10

65185 Wiesbaden
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Telefon ███ ███

Telefax 815- ███
X-400:
E-Mail:

Datum 3-r .05. 2002
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nachrichtlich:

Arbeitsgruppe Verwaitungsvereinfachung
Hessische Staatskanzlei
Postfach 31 47

65021 Wiesbaden

Hessisches Ministerium

des Innern und für Sport
Friednch-Ebert-Allee 12

65185 Wiesbaden

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 10

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Gertrud-Bäumer-Straße 28

65189 Wiesbaden
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Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Postfach 13 51

63153 Mühlheim

Landesverkehrswacht Hessen e. V.
Walldorfer Straße 4-6

60598 Frankfurt am Main

ADAC Hessen-Thürincen

Lyoner Straße 22

60528 Frankfurt am Main
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Auto Club Europa e. V.
Theodor-Heuss-AlIee 90

60486 Frankfurt am Main

AVD
Lyoner Straße 16

60528 Frankfurt am Main

Landesverband der
Hessischen Fahrlehrer e. V.
Bert-Brecht-Straße 2

63069 Offenbach

FUSS e. V.
Fachverband Fußverkehr Deutschland
Exerzierstraße 20

13357 Berhn

. . .,4



C2SVSW»

4 -

Betr. : Einsatzgrenzen für Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger;
Einführung der "Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüber
wegen(R-FGÜ2001)"

Bezug: Erlasse vom 15. 01.98 und 09. 02.00, Az. 66 k 04 75 02 11
sowie vom 18.02. 97, Az. 66 k 02 13;
R-FGÜ 2001. Verkehrsblatt Nr. 21/2001 Seite 474 ff.

I. Einführung der R-FGU 2001

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat die in der Anlage beige-
füeten "Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGU 2001)'
neu gefasst und im Verkehrsblatt Nr. 21/2001 Seite 474 ff. bekannt gegeben.

Diese Richtlinien werden ab l . Juni 2002 im Land Hessen eingeführt und mit folgenden Ab-
weichungen und Konkretisierungen für verbindlich erklärt.

II. Regelungen von Fußgängerquerungen

Über die Regelungen der R-FGÜ 2001 hinaus werden im Folgenden Regelungen und^Ein-
satzgrenzenfür Fußgängerüberwege, Fußgängerschutzanlagen Fahrbahnteiler als Fußganger-
querungshilfe, ergänzende Maßnahmen (wie Z.B. GeschwindigkeitsbeschräiAungen an Fuß-
gängerüberwegen) sowie Regelungen für die Schulwegsicherung festgelegt.

Die Erlasse vom 15. 01. 98, Az. VI b 11 - 66 k 04 75 02 11 und vom 09. 02. 00, Az. VI b 11-66
k 04 75 02 11 werden aufgehoben. Im Erlass vom 18. 02. 97, Az. VI b 11 -66 k 02 13 wird
Ziffer 3 aufgehoben. Hier wird auf die VwV-StVO zu § 45 hingewiesen.

III. Einsatzgrenzen für Maßnahmen zum Schutz der Fußgiiiiger

l. Fußgängcrüberwege

Die Einsatzgrenzen für Fußgängerüberwege sind der R-FGÜ 2001 zu entnehmen. Sie werden
wie folgt modifiziert bzw. ergänzt:

1. 1 Bei 50bislOOFg/hund300bis750K. fz/h, bei 100 bis 150 Fg/hund 300 bis 600 Kfz/h'
sowie bei mehr als 150 Fg/h und 300 bis 450 Kfz/h wird ein FGU "empfohlen". Bei
Kraftfahrzeugverkehrsstärken zwischen 200 und 300 Kfz/h und mindestens 50 Fg/h ist
die Anlage eines FGÜ "möglich"; bei weniger als 200 Kfz/h ist ein FGU entbehrlich.

l . 2 Voraussetzung für die Anordnung eines FGÜ ist, dass die zulässige 1-Iöchstgeschvvindig-
keit von 50 km/h hinreichend eingehalten wird (Vs; ̂  50 km/h). Der Nachweis zur Ein-
halumg dieser Geschwindigkeit ist für die Zeiträume zu erbringen, in denen Fußyanger
die Fahrbahn nicht überqueren. K-ann diese Bedingung nicht eingehalten werden, ist zu
prüfen, ob durch geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen das Kriterium erlullt werden
kann. Für den Einsatzbereich 450 bis 750 Kfz/h kann in diesen Fallen statt cines PGU
auch eine FGSA in Betracht gezogen werden.
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l . 3 "Empfohlene" FGÜ werden vom Baulastträger der Straße geplant, gebaut und finanziert.

l .4 "Mögliche" FGÜ können von Dritten geplant, gebaut und finanziert werden. Vor der An-
Ordnung der Maßnahme ist die Kostentragung zu klären und eine Abstimmung mit der
Staßenverkehrsbehörde, der Polizei und dem Baulastträger herbeizuführen. Eine Bezu-
schussung nach GVFG ist ausgeschlossen, da es sich um eine freiwillige, keine aus der
Baulast verpflichtende Leistung handelt.

2. Fußgängerschutzanlagen ,

Fußgängerschutzanlagen (FGSA) werden empfohlen in den Einsatzbereichen

« 50 bis 100 Fg/h und über 750 Kfz/h,

. 100 bis 150 Fg/h und über 600 Kfz/h und

. über 150 Fg/h und über 450 Kfz/h

Bei Rraftfahrzeugstärken von weniger als 450 Kfz/h sollen FGSA grundsätzlich nicht ange-
ordnet werden, weil zu befürchten ist, dass dann Fußgänger häufiger bei "Rot" die Fahrbahn
überqueren und sich dadurch das Unfallrisiko erhöht.

Die Einrichtung einer FGSA kann auch im Einsatzbereich von mehr als 600 Kfz/h und weni-
ger als 50 Fg/h in Betracht kommen, wenn Z.B. im Zuge von relativ kurzen und schnell befall.
renen Ortsdurchfahrten kleinerer Gemeinden oder Ortsteile auf Straßen des überörtlichen
Verkehrs bisher keine Fußgängersicherung vorhanden ist. In diesen Fällen kann u. U. eine so-
genannte "schlafende" Fußgängerschutzanlage empfohlen werden, wenn nur sehr selten Fuß-
ganger die Fahrbahn überqueren (20 bis 30 Fg / 5 Stunden).

3. Fahrbahnteiler als Fußgängcrquerungshilfe

Im Einsatzbereich von weniger als 50 Fg/h und über 450 Kfz/h kann in begründeten Fällen
die Einrichtung eines Fahrbahnteilers auch ohne FGÜ als Fußgängerquerungshilfe beim Sta-
ßenbaulastträger angeregt werden, insbesondere wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit
(Vg5 > 50 km/h) nicht hinreichend beachtet wird und die Fahrbahn ausreichend breit ist.

4. Sonstige Regelungen im Zusammenhang mit Fußgängerqucrungen

Ein Mindestabstand (z. B. von 200 m) zwischen zwei benachbarten Fußgängersicherungen
wird nichl mehr l'estgeschrieben. Allerdings ist zu gewährleisten, dass keine oder zumindest
nur im geringen. Umfang zu erwartende negativen Beeinträchtigungen des fließenden Ver-
kehrs auftreten. An dieser Stelle wird auf die Vorgaben zur Anordnung von FGU, insbesonde-
re auf Nr. 2. 1 der FGÜ-Richllinie hingewiesen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, class
ein zur Sicherung und Erleichterung der Fußgängeriiberquerung anzuordnender FGU auch zu
einer Bundclung des Fußgängerverkehrs beitragen kann.
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Die vorgenannten Einsatzkriterien sind als Entscheidungshilfe anzusehen, von denen z B anf
Grund örtlicher Gegebenheiten abgewi'chen werden kann, dies jedoch nurdann^weimh'ier"
über Einvernehmen zwischen Polizei, Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde be'steht"

IV. Schulwegsicherung

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen der Schulwegsicherung gelten für Schulweee.
die in einem qualifizierten Schulwegeplan ausgewiesen sind und bei denen mindestens 30
Schüler pro Stunde die Fahrbahn überqueren. Die folgenden Kriterien gelten auch für ver-
kehrlich sensible Bereiche, wie Z.B. vor Seniorenheimen,Kurkliniken, Krankenhäusern. Sa-
natorien, Erholungsheimen, zentralen kurörtlichen Einrichtungen.

Wenn Einsatzbereiche in diesem Kapitel nicht benannt sind, so gelten die unter Kapitel III
festgelegten Einsatzgrenzen.

l. Fußgängerüberwege

1.1 Im Einsatzbereich von 200 bis 300 Kfz/h ist die Einrichtung eines FGÜ möglich, von 300
bis 600 Kfz/h wird sie empfohlen. Es gelten die unter Kap. III Ziffer l .3 und l .4 genann-
ten Finanzierungsvorgaben.

l .2 In Verbindung mit FGÜ sollte grundsätzlich eine punktuelle Geschwindigkeitsbeschrän-
kune auf 30 km.'h angeordnet werden (auf einer Länge von höchstens 500 m, in Ausnah-
mefällen bis maximal 800 m). Soweit es für erforderlich gehalten wird und die örtlichen
Bedingungen es zulassen, kann sich in diesem Zusammenhang auch der Bau eines Fahr-
bahnteilers empfehlen, wenn die Fahrbahn ausreichend breit ist.

l .3 Im Einsatzbereich von 450 bis 600 Kfz/h wird die Anordnung einer FGSA statt eines
FGU empfohlen, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeitvon 50 km/h nicht hinrei-
chend beachtet wird (¥55 > 50 km/h) und dies auch nicht durch geschwindigkeitsdämp-
fende Maßnahmen erreicht werden kann.
Im Einsatzbereich unter 450 Kfz/h dürfen keine FGSA angeordnet werden.

2. Fußgängerschutzanlagcn

Im Einsatzbereich von über 600 Kfz/h werden FGSA grundsätzlich empfohlen.

Im Auftras.;

█ ██
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Konkretjsieruneen zur FGU-Richtlinie

Einsatzgrenzen für die Anlage von Fußgängerübenvegen und Fußgängerschutzanlagen

Kfz/h

Fe/h

0-30

30-50
(Schulweg-
Sicherung)

50-100

100-150

über 150

0-200 200-300 300-450 450-600

FGO FGO
möglich | empfohlen

T) ' ' l)

I FGÜ l FGÜ
, möglich , empfohlen
t 4) t 4)

FGÜ ' FGÜ
möglich l empfohlen

4) ' 4)

FGÜ
l

FGSA

möglich ; empfohlen
.. _.. J____i__ _ _

FGÜ
empfohlen

2); 3)

FGÜ
empfohlen

2)

FGÜ
empfohlen

2)

FGSA
empfohlen

600-750

5)

FGSA
empfohlen

FGÜ
empfohlen

2)

FGSA
empfohlen

FGSA
empfohlen

über 750

5)

FGSA i
empfohlen

FGSA
empfohlen

FGSA
empfohlen

FGSA
empfohlen ,

L.--- '-l __-__. j

J) Ggf. in Verbindung mit einer pimktucllen Tempo 30 - Beschränkung und - soweit

notwendig und möglich - einem Fahrbahnleiler (keine FGSA!)

2) hei Vas > 50km/h wird FGSA empfohlen!

3) FGU empfohlen in Verhindung mit einer punklucllcn Tempo 30 - Beschränkiing sind eine in
Fuhrhuhnleiler. In Ausnahme fällen mich FGSA möglich.

4) FGU nur, wenn Vss < 50km/h.

5) Die 1/istallieniiig einer FGSA kann auch hei mehr als 600 Kfz/h, aber Niclitenviclien der
Fiißgün^ercinsalzgrenzc'n erforderlich sein, wenn Z. B. ini Zuge von n'ltitiv kurzen iiiid scliiivll
hufiihrciivn OD's kleilierer Genieiiiilen oder Orlsleile iiil Zuge von Klrcißdl tles iilwriin!/clwii

Vürkelirf: hislirr eins Fvß^im^vrsicheruiiy, iiicli/ viirlwiideii isl. lii ilk'. ini FiiUm kaiin il. U. viiw
SHjfviitiniilc .. schlufciiik Fiißf,üiijfersclnil:unluffc" cinpfohlüii wcrilni. irniii 11111- .vrlir xcllni
l'iißf;i'i:if{L'r liiv Fiilirha/iii ühvniwreil.

- - - Bei den so iinv'unilclen Büreichcn wcnlen die Mußnuhnien VDII Orillen heziihll.
Bei iiic.\un iimniniii'len Brrricliei] i.tl iler Buiilu.\llrü^er kiisleiipßichlij. ;.

7111- Schulvvcgsicherunü:

liis zii einer Kral'llahrzcugverkchrsstiirku voll 200 Kl'y/li iincl einer ]'iilii;;iiiKcrverkcl)rs-, lnrkc von < 30
l''g/h hl der Spil/.cnslundc bcdarl'cs gruiidsiir/Jii;]! kciiicr bu.soiitleren licvo]Tet:l]ligiiiiy l'iir 1'iiUyiiiiiit'r.
liei einer so ycringen l-';ilu-/.eiighel;is(uny bielct .sich eine Tumpo 30 - Reycluni; ;i]>. \n Aiisii;i[)mcl;illcn
siiul biiulichc Mi ißnahnicn (l-'alirbaliiiluiler) vcrirclliiir.


